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Allgemeine Anmerkungen 

Die Mittel des Sondervermögens in Verbindung mit den Regelungen des KHAG können als Impulsgeber für Wachstum und Innovation im 

Gesundheitswesen wirken. Entscheidend ist dabei eine zielgerichtete und effiziente Mittelverwendung, um Investitionen in moderne 

Versorgungsstrukturen und innovative Medizintechnik zu ermöglichen. Positiv hervorzuheben sind die Ausweitung des Sicherstellungsauftrags 

sowie die Möglichkeit, im ländlichen Raum von bestehenden Qualitätskriterien abzuweichen, da sie die regionale Versorgung unterstützen und 

dazu beitragen, den Bedarf an medizintechnischen Lösungen auf hohem Niveau zu decken. Auch die Anpassung von Fristen erweitert den 

Planungs- und Umsetzungsspielraum und reduziert den Umsetzungsdruck bei Transformations- und Investitionsmaßnahmen. Der Wegfall der 

Verpflichtung zur Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers bei der Beantragung von Fördermitteln aus dem Transformationsfonds senkt zudem 

formale Hürden und kann die Antragstellung erleichtern. 

Aus Sicht des ZVEI sollten im weiteren Gesetzgebungsverfahren jedoch einige Punkte ergänzt werden. So fehlt bislang eine Verpflichtung zur 

sektorübergreifenden Versorgung und zur digitalen Vernetzung, die für eine effiziente und patientenorientierte Gesundheitsversorgung wesentlich 

sind. Ebenso ist eine klare Definition des Sondervermögens einschließlich einer eindeutigen Festlegung der Mittelverwendung erforderlich, um 

Transparenz und zielgerichtete Investitionen zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine bundeseinheitliche, rechtsverbindliche Definition des 

Begriffs „flächendeckende Versorgung“ notwendig, um Interpretationsspielräume zu reduzieren und eine einheitliche Umsetzung auf Landesebene 

zu fördern. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient zudem die Frage der Planungssicherheit. Der Entwurf des KHAG sieht rechtsverbindliche 

Fristverlängerungen und zeitliche Verschiebungen vor, wie etwa die Verschiebung der Vorhaltefinanzierung um ein Jahr auf 2028, verlängerte 

Fristen für die Länder zur Zuweisung der Leistungsgruppen an Krankenhäuser sowie die Möglichkeit für Kliniken, künftig bis zu sechs Jahre von 

Qualitätsvorgaben, zum Beispiel bei der Zahl der Fachärztinnen und Fachärzte pro Leistungsgruppe, abzuweichen. Diese Regelungen können in 

einzelnen Bereichen mehr Flexibilität schaffen, führen jedoch zugleich dazu, dass verbindliche Rahmenbedingungen später greifen. Für 

Krankenhäuser, die Industrie und weitere Akteure ist es daher wichtig, dass Fristen und Übergangsregelungen frühzeitig und klar kommuniziert 

werden, um verlässliche Planungsgrundlagen und finanzielle Stabilität zu gewährleisten. 

 



Spezifische Änderungen 

 

Nr im 
Entw. 

Vor-
schrift 

Stichwort Stellungnahme 

   Art. 1: Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

1 § 109 Anpassung der Ausnahme für den Abschluss 
eines Versorgungsvertrags trotz Nichterfüllung 
der Qualitätskriterien  

Kritisch ist die im Entwurf vorgesehene Möglichkeit, von den festgelegten 
Qualitätskriterien abzuweichen („Ermessensspielräume bei 
Qualitätskriterien“). Nach dieser Regelung könnten die Länder Kliniken auch 
dann Leistungsgruppen zuweisen, wenn die für diese Leistungsgruppen 
definierten Qualitätskriterien nicht erfüllt werden, sofern dies zur 
Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung erforderlich ist. Dadurch 
besteht das Risiko, dass Krankenhäuser Leistungen erbringen, ohne über 
die erforderliche personelle und technische Ausstattung oder ausreichende 
Erfahrung zu verfügen. Eine bundesweit einheitliche und hohe 
Behandlungsqualität wäre somit nicht mehr in jedem Fall gewährleistet. 

 

Aus Sicht des ZVEI sollte stattdessen geklärt werden, wie regionale 
Besonderheiten berücksichtigt und gleichzeitig die Qualität gesichert werden 
können. Eine generelle Aufweichung der Qualitätskriterien birgt die Gefahr 
einer langfristigen Absenkung des Versorgungsniveaus und könnte zu 
deutlichen Unterschieden in der Behandlungsqualität führen, mit 
potenziellen Auswirkungen auf die personelle und technische Ausstattung. 
Dies würde das Risiko erhöhen, dass ein wesentliches Ziel der Reform, 
nämlich die Sicherstellung einer hohen und einheitlichen 
Behandlungsqualität, abgeschwächt wird. 

 

Kritisch zu bewerten ist auch das Fehlen einheitlicher, bundesweit 
verbindlicher Vorgaben. Die Abkehr von standardisierten und einheitlichen 
Regelungen durch erweiterte Ermessensspielräume der Länder bei 
Ausnahmeregelungen birgt die Gefahr eines „Flickenteppichs“. Dadurch 
könnten Abweichungen oder Ausnahmen von etablierten Standards bzw. 
Mindestanforderungen zugelassen werden, was zu einer erhöhten 
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Komplexität in der Umsetzung führen würde, auch für Hersteller von 
Medizintechnik. 

 

Ein Beispiel hierfür ist die vorgesehene Erweiterung der 
Ausnahmeregelungen: Krankenhäuser müssen künftig nicht zwingend alle 
Qualitätskriterien der jeweiligen Leistungsgruppen erfüllen, wenn dies zur 
Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung als „zwingend 
erforderlich“ eingestuft wird. Dies kann zu unterschiedlichen 
Qualitätsniveaus in der Versorgung und zu einer uneinheitlichen 
Anwendung der Kriterien zwischen den Bundesländern führen. 

 

2 § 135d 

 

­ Streichung Übergangsregelung in § 135d 
Abs. 3 S. 3 SGB V zur Veröffentlichung von 
Leistungsgruppen im Bundes-Klinik-Atlas 

­ Folgeanpassung aufgrund der Streichung 
der LG Notfallmedizin 

Keine Anmerkungen 

3 § 135e ­ Streichung Frist Erlass und Inkrafttreten 
LG-RVO 

­ finanzielle und organisatorische 
Unterstützung der Patientenvertretung im 
Leistungsgruppen-Ausschuss 

­ Vereinheitlichung Regelungen zu 
Kooperationsmöglichkeiten von 
Fachkrankenhäusern 

­ Sonderregelung für Tages- und 
Nachtkliniken (Erfüllung zeitlicher Vorgaben 
nur zu jew. Betriebszeiten) 

­ Vollzeitäquivalent: Anpassung 
anrechenbare Stundenanzahl von 40 auf 
38,5  

Mit dem § 135e SGB V wird ein Ausschuss eingerichtet, der die 
Leistungsgruppen sowie die Mindestanforderungen und Auswahlkriterien 
regelmäßig fortschreibt. Um sicherzustellen, dass dabei sowohl der aktuelle 
Stand der medizinischen Wissenschaft als auch der Stand der Technik 
berücksichtigt wird, schlägt der ZVEI vor, die AWMF sowie die 
Spitzenverbände der industriellen Gesundheitswirtschaft in Deutschland 
aktiv in diesen Prozess einzubeziehen und ihnen ein Vorschlagsrecht 
einzuräumen. Dadurch können Weiterentwicklungen, Neuaufnahmen und 
Anpassungen der Leistungsgruppen gezielt angestoßen werden. 

 

Auf diese Weise wird gewährleistet, dass medizinischer und technischer 
Fortschritt sowie ihr Beitrag zur Verbesserung von Versorgungsqualität und 
-effizienz in die Fortschreibung einfließen. 
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­ Anpassung Berücksichtigung Belegärzte 
(voller vertragsärztlicher 
Versorgungsauftrag) 

­ Streichung eines Verweises (entfallen) 

 
Der ZVEI schlägt daher konkret vor, § 135e (1) und (3) SGB V wie folgt zu 
ändern (Änderungen sind fett und kursiv gekennzeichnet). 

 

§135e (1) SGB V: […] Die nach Satz 1 Nummer 2 festgelegten 
Qualitätskriterien sollen den aktuellen Stand der medizinisch-
wissenschaftlichen und technologischen Erkenntnisse 
berücksichtigen und zu einer leitliniengerechten, qualitativ 
hochwertigen und für Patienten sicheren medizinischen Versorgung 
beitragen. […] 

 

§135e (3) Satz 4 SGB V: Soweit das Bundesministerium für 
Gesundheit oder eine oberste Landesgesundheitsbehörde über die 
Weiterentwicklung der Inhalte der Rechtsverordnung nach Absatz 1 
beraten möchte, kann muss der Ausschuss hierzu zunächst einen 
Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften einholen sowie die 
Spitzenverbände der industriellen Gesundheitswirtschaft die 
Möglichkeit zur Stellungnahme einräumen. 

 

§135e (3) Satz 6 SGB V: Der Ausschuss besteht in gleicher Zahl aus 
Vertretern des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen einerseits 
und Vertretern der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der 
medizinischen Fachgesellschaften, der Bundesärztekammer, der 
Hochschulmedizin und der Berufsorganisationen der Pflegeberufe 
andererseits. 

 

§135e (3) Satz 7 SGB V (ergänzend zu Nummer 3 Buchstabe b 
Doppelbuchstabe aa): Die Patientenorganisationen nach § 140f können 
beratend an den Sitzungen des Ausschusses teilnehmen; § 140f 
Absatz 2 Satz 4, Absatz 5, 6 und 8 gilt entsprechend mit der Maßgabe, 
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dass sich die Ansprüche gegen den Gemeinsamen Bundesausschuss 
richten. Der Medizinische Dienst Bund sowie die Spitzenverbände 
der industriellen Gesundheitswirtschaft kann können ebenfalls 
beratend an den Sitzungen des Ausschusses teilnehmen und 
Vorschläge einbringen. 

 

§135e (4) Satz 2 Nr. 8 SGB V: b) dies zur Sicherstellung einer 
flächendeckenden Versorgung zwingend erforderlich ist und durch 
ausreichende technische Ausstattung möglich ist; § 6a Absatz 4 
Satz 2 und 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes gilt 
entsprechend. 

 

 

Der gezielte Einsatz telemedizinischer Leistungen kann einen wichtigen 
Beitrag leisten, die Versorgungsqualität auch in Regionen sicherzustellen, in 
denen spezialisierte personelle oder technische Ressourcen nicht in 
ausreichendem Umfang vor Ort vorhanden sind. Telemedizinische 
Kooperationsmodelle ermöglichen es, Expertise standortübergreifend 
einzubinden und so bestehende Versorgungslücken zu schließen, ohne 
Abstriche bei den Qualitätskriterien hinnehmen zu müssen. Das 
Telemedizinische Schlaganfallnetzwerk ist dabei ein zentrales und 
vorbildliches Anwendungsbeispiel, jedoch nicht ausreichend, um das 
Potenzial der Telemedizin voll auszuschöpfen. Daher sollte geprüft werden, 
ob in den Regelungen auch weitere Leistungsgruppen ausdrücklich für die 
telemedizinische Erbringung geöffnet werden können, zumindest wenn 
diese als Voraussetzung für die Erbringung einer anderen Leistungsgruppe 
gefordert sind. So können bedarfsnotwendige Krankenhäuser in ländlichen 
Gebieten besser erhalten werden, ohne vollständig auf die geforderten 
Qualitätskriterien verzichten zu müssen, wie es im KHAG-Entwurf für 
bedarfsnotwendige Krankenhäuser als Ausnahme vorgesehen ist. 
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Der ZVEI schlägt daher konkret vor, § 135e Absatz 4 Satz 4 wie folgt zu 
ändern (Änderungen sind fett und kursiv gekennzeichnet): 

 

§135e (4) Satz 4 SGB V: Ein Krankenhausstandort kann in 
begründeten Fällen die in den Anforderungsbereichen „Erbringung 
verwandter Leistungsgruppen“ und „Personelle Ausstattung“ 
maßgeblichen Qualitätskriterien der in Anlage 1 Nummer 54 genannten 
Leistungsgruppe „Stroke Unit“ sowie weitere Leistungsgruppen nach 
Anlage 1 in telemedizinischer Kooperation mit einem anderen 
Krankenhaus erfüllen. 

4 § 135f ­ Folgeänderung zur Änderung von § 135d 
Abs. 3 S. 3 SGB V (Streichung 
Übergangsregelung) 

­ Anpassung Geltung MVHZ auch für LG, die 
nach §6a KHG als zugewiesen gelten 

­ Folgeanpassung Fristen 

Keine Anmerkungen 

5 § 136a Verweisanpassung hebammengeleitete 
Kreißsäle 

Keine Anmerkungen 

6 § 136c Spezialisierung Onkochirurgie: Abweichung von 
gesetzlich vorgegebener Prozentzahl für 
bestimmte Indikationsbereiche durch G-BA-
Beschluss 

Mit der vorgesehenen Regelung zur Möglichkeit einer niedrigeren als der im 
Krankenhausfinanzierungsgesetz genannten Prozentzahl wird ein 
Instrument geschaffen, um die patienten- und bedarfsgerechte 
flächendeckende stationäre Versorgung der Bevölkerung mit 
onkochirurgischen Leistungen sicherzustellen. Damit bei entsprechenden 
Festlegungen der aktuelle Stand der medizinischen Wissenschaft sowie der 
technische Fortschritt berücksichtigt werden, schlägt der ZVEI vor, die 
AWMF und die Spitzenverbände der industriellen Gesundheitswirtschaft in 
Deutschland aktiv in den Entscheidungsprozess einzubeziehen und ihnen 
ein Vorschlagsrecht einzuräumen. So können notwendige 
Weiterentwicklungen, Anpassungen oder Ausnahmen gezielt und zeitnah 
angestoßen werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass 
medizinischer und technischer Fortschritt sowie ihr Beitrag zur 
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Verbesserung von Qualität und Effizienz der Versorgung auch bei 
abweichenden Festlegungen der Mindestmengen umfassend berücksichtigt 
werden. 

 

Ergänzend zu den in Nummer 6 Buchstabe a des KHAG vorgeschlagen 
Ersetzungen schlägt der ZVEI daher Folgendes vor (Änderungen sind fett 
und kursiv gekennzeichnet):  

 

(2) Der Gemeinsame Bundesausschuss kann für einen in § 40 Absatz 
1 Satz (2) 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes genannten 
Indikationsbereich eine niedrigere als die in § 40 Absatz 2 Satz 2 des 
Krankenhausfinanzierungsgesetzes genannte Prozentzahl festlegen, 
sofern dies zur Aufrechterhaltung einer patienten- und 
bedarfsgerechten flächendeckenden stationären Versorgung der 
Bevölkerung mit onkochirurgischen Leistungen zwingend erforderlich 
ist. Festlegungen nach Satz 1 haben auf der Grundlage einer nach § 
40 Absatz 1 Satz 6 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
zertifizierten Datenverarbeitungslösung zu erfolgen. § 136 Absatz 3 gilt 
entsprechend. Dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus und 
den betroffenen medizinischen Fachgesellschaften sowie den 
Spitzenverbänden der industriellen Gesundheitswirtschaft ist 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahmen sind bei 
der Beschlussfassung zu berücksichtigen. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss führt vor Beschlussfassung eine, auch 
technologische, Folgenabschätzung durch und berücksichtigt deren 
Ergebnisse. Der Gemeinsame Bundesausschuss kann für eine 
Festlegung nach Satz 1 vom Institut für das Entgeltsystem im 
Krankenhaus Auswertungen der Daten verlangen, die die 
Krankenhäuser nach § 21 Absatz 1 und 3b des 
Krankenhausentgeltgesetzes an die vom Institut für das Entgeltsystem 
im Krankenhaus geführte Datenstelle übermitteln. 
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7 § 221 Streichung LKK-Anteil an der Finanzierung des 
Transformationsfonds 

Keine Anmerkungen 

8 § 271 Anpassung von Mindestreserve und Obergrenze 
der Liquiditätsreserve im Gesundheitsfonds 

Keine Anmerkungen 

9 § 275a ­ Streichung eines Satzes zur Prüfung der 
PpUGV 

­ Anpassung Fristen für LG-Prüfaufträge an 
MD und Abschluss 

­ Strukturprüfung: Korrektur der Bezeichnung 
des Verwaltungsverfahrens 

Aus Sicht des ZVEI sind die Auswirkungen auf die Planungssicherheit 
kritisch zu bewerten. Der Entwurf des KHAG sieht rechtsverbindliche 
Fristverlängerungen und zeitliche Verschiebungen vor, darunter die 
Verschiebung der Vorhaltefinanzierung um ein Jahr auf 2028, verlängerte 
Fristen für die Länder zur Zuweisung der Leistungsgruppen an 
Krankenhäuser sowie die Möglichkeit für Kliniken, künftig bis zu sechs Jahre 
von Qualitätsvorgaben abzuweichen (z. B. bei der Zahl der Fachärztinnen 
und Fachärzte pro Leistungsgruppe). 

Diese Maßnahmen bieten zwar in einzelnen Punkten zusätzliche Flexibilität, 
verschärfen jedoch insgesamt die Unsicherheit für Krankenhäuser, die 
Industrie und weitere Akteure. Befristete Regelungen und das Ausbleiben 
grundlegender Reformen lassen die notwendige Planungssicherheit 
insgesamt unzureichend erscheinen. Die Verschiebung der 
Vorhaltefinanzierung wird nach Einschätzung des ZVEI weder zu einer 
Verbesserung der finanziellen Stabilität noch zu einer Stärkung der 
Planbarkeit für die Kliniken beitragen. 

10 § 278 Streichung Fehlverweis für Berichte MD an MD 
Bund 

Keine Anmerkungen 

11 § 283 Regelungen zur einheitlichen digitalen 
Umsetzung von Richtlinien durch MD Bund 

Keine Anmerkungen 

12 

 

§ 427 Anpassung des Datums zur Vorlage des ersten 
Evaluierungsberichts 

Keine Anmerkungen 
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13 Anlage 1 Austausch Anlage 1 mit folgenden 
Anpassungen: 

­ Folgeanpassungen zur Vereinheitlichung 
Regelungen zu 
Kooperationsmöglichkeiten von 
Fachkrankenhäusern 

­ Streichung Verweis auf Einbeziehung 
Erfüllung PpUGV 

­ Redaktionelle Anpassung Verweise und 
Daten G-BA Richtlinien 

­ LG 1 Anpassung Mindestanforderungen 
Endoskopie 

­ LG 2 Anpassung Qualitätskriterien 
Versorgung Kinder und Jugendliche 

­ Streichung der LG 3  
­ LG 6 Anpassung bei Erbringung 

verwandter LG 
­ LG 7 Anpassung bei Erbringung 

verwandter LG 
­ LG 10 Anpassung bei Erbringung 

verwandter LG 
­ LG 11 Anpassung bei Erbringung 

verwandter LG 
­ LG 12 Anpassung bei Erbringung 

verwandter LG 
­ LG 14 Anpassung bei der personellen 

Ausstattung 
­ Streichung der LG 16  
­ LG 19 Anpassung bei Erbringung 

verwandter LG 
­ LG 20 Anpassung bei Erbringung 

verwandter LG  

Aus Sicht des ZVEI ist bei der Definition der für die jeweiligen 
Leistungsgruppen notwendigen sachlichen Ausstattung auf 
technologieoffene Formulierungen zu achten. Statt konkreter Gerätetypen 
oder -marken sollten ausschließlich Funktionsanforderungen beschrieben 
werden. So werden aktuelle und künftige Technologien gleichwertig 
berücksichtigt und die schnelle Integration von Innovationen, etwa in den 
Bereichen Digitalisierung, Vernetzung, Assistenzsysteme, Closed-Loop-
Systeme, Smart Monitoring oder KI-gestützte Funktionen, ermöglicht und 
beschleunigt. Auf diese Weise wird verhindert, dass Vorgaben zur 
Ausstattung den technischen Fortschritt hemmen. 

Konkretisierungsvorschlag: 
 

Anstelle von „konkretes Gerät XY“: „moderne medizintechnische Geräte, die 
… (Funktion XY) ermöglichen“ 

 

Aus Sicht des ZVEI sollte bei der Bemessung der Vollzeitäquivalente die 
Entlastungswirkung moderner Assistenzsysteme, beispielsweise durch 
Entscheidungsunterstützung oder Automatisierungsfunktionen in Geräten, 
anerkannt und in den Vorgaben für die personelle Ausstattung 
berücksichtigt werden. Dadurch kann trotz zunehmendem 
Fachkräftemangel eine hohe Versorgungsqualität gewährleistet und 
zugleich ein Anreiz für die Implementierung innovativer Technologien 
gesetzt werden. 
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­ LG 24 Anpassung bei der personellen 
Ausstattung 

­ LG 27 Anpassungen der sachlichen 
Ausstattung sowie eines Verweises in 
den sonstigen Struktur- und 
Prozessvoraussetzungen  

­ LG 29 Anpassung bei Erbringung 
verwandter LG 

­ LG 31 Anpassung bei Erbringung 
verwandter LG 

­ LG 32 Anpassung bei Erbringung 
verwandter LG sowie bei der personellen 
Ausstattung 

­ LG 33 Anpassung bei Erbringung 
verwandter LG sowie bei der personellen 
Ausstattung 

­ LG 34 Anpassung bei Erbringung 
verwandter LG 

­ LG 36 Anpassung der sachlichen 
Ausstattung 

­ LG 37 Anpassung der sachlichen 
Ausstattung 

­ LG 38 Anpassung bei Erbringung 
verwandter LG 

­ LG 39 Anpassung bei Erbringung 
verwandter LG 

­ LG 40 Anpassung bei Erbringung 
verwandter LG 

­ Streichung der LG 47  
­ LG 52 Anpassung der sachlichen 

Ausstattung 
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­ LG 53 Anpassung der Erbringung 
verwandter LG sowie sachlicher und 
personeller Ausstattung 

­ LG 54 Anpassung bei Erbringung 
verwandter LG 

­ LG 56 Anpassung bei Erbringung 
verwandter LG und der personellen 
Ausstattung 

­ LG 58 Anpassung bei Erbringung 
verwandter LG 

­ LG 59 Anpassung bei Erbringung 
verwandter LG 

­ Streichung LG 65 
 
 

   Art. 2: Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 

1 

 

§ 2a Redaktionelle Anpassung (Verschiebung Satz 2 
in Folgeabsatz) 

Keine Anmerkungen 

2 § 6a ­ Ergänzung, dass auch nach § 108 Nummer 4 
SGB V zugelassene Krankenhäuser die 
Qualitätskriterien erfüllen müssen 

­ Übergangsregelung für Länder, die bis zum 
31.12.2024 Leistungsgruppen zugewiesen 
haben 

­ Anpassung der Ausnahme für die Zuweisung 
von Leistungsgruppen trotz Nichterfüllung der 
Qualitätskriterien 

­ Anpassung der Fristen zur Meldung der 
zugewiesenen Leistungsgruppen an InEK 

Mit dieser Regelung wird eine Ausnahmemöglichkeit geschaffen, um 
Leistungsgruppen auch dann zuzuweisen, wenn an einem 
Krankenhausstandort die maßgeblichen Qualitätskriterien nicht vollständig 
erfüllt sind, sofern dies für die Sicherstellung einer patienten- und 
bedarfsgerechten Versorgung erforderlich ist. Damit bei solchen 
Entscheidungen der aktuelle Stand der medizinischen Wissenschaft und 
technische Fortschritt berücksichtigt werden, ist die Einbindung der 
medizinischen Fachgesellschaften sowie der Spitzenverbände der 
industriellen Gesundheitswirtschaft von zentraler Bedeutung. 

 

Durch ein formales Stellungnahmerecht dieser Akteure können notwendige 
Anpassungen, Ausnahmen oder Weiterentwicklungen gezielt und zeitnah 
angestoßen werden. So wird gewährleistet, dass Innovationen in Medizin 
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und Technik sowie ihr Beitrag zur Qualität und Effizienz der Versorgung 
auch bei abweichenden Zuweisungen von Leistungsgruppen angemessen 
berücksichtigt werden. 

 

Daher schlägt der ZVEI vor, Nummer 2 Buchstabe c des KHAG wie folgt zu 
ergänzen (Änderungen sind fett und kursiv gekennzeichnet): 

 

(4)  Die für die Krankenhausplanung zuständige Landesbehörde kann 
im Benehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den 
Ersatzkassen, wobei den medizinischen Fachgesellschaften und 
den Spitzenverbänden der industriellen Gesundheitswirtschaft die 
Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen ist, einem 
Krankenhaus für einen Krankenhausstandort Leistungsgruppen nach 
Absatz 1 Satz 1 zuweisen, obwohl abweichend von den in Absatz 1 
Satz 1 genannten Voraussetzungen das Krankenhaus an dem 
jeweiligen Krankenhausstandort die für diese Leistungsgruppen jeweils 
maßgeblichen Qualitätskriterien nicht erfüllt, wenn […] 

3 § 6b Anpassung der Frist zur Meldung der 
zugewiesenen Koordinierungs- und 
Vernetzungsaufgaben an InEK 

Keine Änderungen 

4 § 12b ­ Umstellung der Finanzierung des KHTF 
(Bundesmittel statt GKV-Mittel) 

­ Streichung der Antragsfrist 

­ Streichung der Verpflichtung, die Prüfung 
des Insolvenzrisikos nachzuweisen. 

­ Schaffung eines Sonderzuwendungsrechts 
ggü. der BHO 

­ Streichung der Vorschriften im 
Zusammenhang mit der Beteiligung der PKV 
an der Finanzierung 

Der ZVEI unterstützt, dass der Entwurf für § 12b (1) KHG gesetzlich die 
Möglichkeit eröffnet, die Mittel des Transformationsfonds nicht nur für 
direkte Investitionen, sondern auch für Zinsen und Tilgung von Darlehen zu 
nutzen. Der ZVEI schlägt vor, in dem Gesetz zudem die Möglichkeit zu 
schaffen, dass die Mittel des Transformationsfonds neben Darlehen auch im 
Rahmen von Leasing, Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) oder 
vergleichbaren Finanzierungsinstrumenten für die Transformation von 
Krankenhausstandorten eingesetzt werden können. Weiterhin erhöhen aus 
Sicht des ZVEI Investitionen in moderne Medizintechnik die 
Behandlungsqualität und die Nachhaltigkeit. Daher sollten Mittel des 
Transformationsfonds ausdrücklich für die Beschaffung moderner, digital 
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­ Regelung der Rückführung nicht verwendeter 
Mittel an den Bund 

vernetzbarer und energieeffizienter Medizingeräte einsetzbar sein. Zudem 
sollten Förderquoten für Innovationen im Gesetz festgeschrieben werden, 
um eine schnelle und flächendeckende Implementierung neuer 
Technologien zu gewährleisten. 

 

 Der ZVEI schlägt daher konkret vor § 12b (1) KHG wie folgt zu ändern 
(Änderungen sind fett und kursiv gekennzeichnet): 

 

[…] Fördermittel können auch zur Finanzierung der Zinsen, der Tilgung 
und der Verwaltungskosten von Darlehen gewährt werden, soweit 
diese zur Finanzierung von Vorhaben, die nach Satz  4  3 gefördert 
werden können, aufgenommen wurden, zur Finanzierung von 
Investitionen in nachhaltige, digital vernetzbarer und 
patientensichere Medizintechnik oder zur Finanzierung von 
Vorhaben, die nach Satz 4 gefördert werden können, im Rahmen von 
Leasing, Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) oder 
vergleichbaren, beispielsweise herstellerseitigen, 
Finanzierungsinstrumenten gewährt werden. 

 

 

Aus Sicht des ZVEI ist es nicht sinnvoll, Vorhaben zur 
standortübergreifenden Konzentration akutstationärer 
Versorgungskapazitäten allein auf Erfüllung von Qualitätskriterien und 
Mindestvorhaltezahlen zu begrenzen. Große Krankenhäuser, die aufgrund 
einer Konzentration von Patientenströmen aus weniger Krankenhäuser ihre 
Kapazitäten ausbauen müssen, sollten auch von diesem Fördertatbestand 
profitieren können. Andernfalls drohen Engpässe und lange Wartezeiten in 
der Versorgung bei den verbleibenden Krankenhäusern. 
 
Weiterhin verpasst das KHAG die Chance, die Strukturreform mit einer 
nachhaltigen Transformation zu verknüpfen. Die Bundesregierung sollte 
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daher Investitionen in die grüne Transformation der Krankenhäuser fördern. 
Klimabewusstes Handeln im Gesundheitssektor kann einen entscheidenden 
Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasen, zum Klima- und Umweltschutz 
und damit zur Gesundheitsvorsorge leisten. 
 
Der ZVEI schlägt daher konkret vor § 12b (1) Nr. 1 KHFG wie folgt zu 
ergänzen (Änderungen sind fett und kursiv gekennzeichnet): 
 

[…] 1. Vorhaben zur standortübergreifenden Konzentration 
akutstationärer Versorgungskapazitäten, einschließlich der 
erforderlichen Angleichung der digitalen Infrastruktur, insbesondere 
a) zur Erfüllung von Qualitätskriterien nach § 135e Absatz 2 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch oder 
b) zur Erfüllung von Mindestvorhaltezahlen nach § 135f Absatz 1 Satz 
1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, 
c) zum Aufbau von Versorgungskapazitäten zur Bewältigung einer 
gestiegenen Patientenzahl auf Grund einer geplanten 
Konzentration akutstationärer Versorgungskapazitäten auf 
verbleibende Krankenhäuser benötigt werden, wobei 
Förderprogramme Anreize schaffen sollten, digitale und 
nachhaltige Technologien zu nutzen, um Treibhausgase zu 
reduzieren und den Klima- und Umweltschutz voranzutreiben, […] 
 
 

Es ist weiterhin positiv, dass im Rahmen des Transformationsfonds auch 
telemedizinische Netzwerkstrukturen gefördert werden sollen. Zur 
erfolgreichen Umsetzung ist es jedoch notwendig, eine umfassende digitale 
Vernetzung auf Basis etablierter Standards sicherzustellen, um die 
Koordinations- und Vernetzungsaufgaben wirksam wahrnehmen zu können. 
Projekte auf Landesebene können hier als Vorbild dienen. Bei der späteren 
Umsetzung im Kontext der aktuellen Digitalgesetzgebung sind auch die 
Aspekte Interoperabilität, Vernetzung, (Forschungs-)Datennutzung sowie 
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einheitliche und verlässliche Datenschutzregelungen im Rahmen eines 
ermöglichenden Datenschutzes mit klaren Zuständigkeiten mitzudenken. 

 

Der ZVEI schlägt daher konkret vor § 12b (1) Nr. 3 KHG wie folgt zu ändern 
(Änderungen sind fett und kursiv gekennzeichnet): 

 

[…] 3. Vorhaben zur Bildung telemedizinischer Netzwerkstrukturen auf 
Basis internationaler Standards einschließlich der Voraussetzungen 
für die Durchführung robotergestützter Telechirurgie, 
Teleintensivmedizin, Remote oder assistiertes Scanning zur 
Fernunterstützung bei der Durchführung der Akquise an 
bildgebenden Systemen, auch soweit Hochschulkliniken an diesen 
Vorhaben beteiligt sind. […] 

 

 

Nach derzeitigem Stand sind Universitätsklinika nur bei Vorhaben zur 
Bildung telemedizinischer Netzwerkstrukturen sowie zur Einrichtung von 
Zentren für die Behandlung seltener, komplexer oder schwerwiegender 
Erkrankungen förderfähig. Aus Sicht des ZVEI sollte die Förderfähigkeit 
jedoch deutlich erweitert werden. Universitätskliniken leisten einen zentralen 
Beitrag zur Versorgung, Forschung und Innovationsentwicklung und sollten 
daher auch bei Vorhaben zur Konzentration von Versorgungskapazitäten, 
zur Bildung regionaler Krankenhausverbünde sowie zum Aufbau integrierter 
Notfallstrukturen berücksichtigt werden. 

 

Der ZVEI schlägt daher konkret vor, die Fördertatbestände 5 und 6 wie folgt 
zu ergänzen (Änderungen fett und kursiv gekennzeichnet): 

 

5) wettbewerbsrechtlich zulässige Vorhaben zur Bildung von regional 
begrenzten Krankenhausverbünden zum Abbau von Doppelstrukturen, 
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insbesondere durch Standortzusammenlegungen, auch soweit 
Hochschulkliniken an diesen Vorhaben beteiligt sind.   

6) Vorhaben zur Bildung integrierter Notfallstrukturen, auch soweit 
Hochschulkliniken an diesen Vorhaben beteiligt sind. 

 

Entsprechendes gilt für KHTFV §3. 

 

5) Förderfähig sind wettbewerbsrechtlich zulässige Vorhaben zur 
Bildung und Fortentwicklung von regional begrenzten 
Krankenhausverbünden mit mindestens zwei Krankenhäusern zum 
Abbau von Doppelstrukturen bei der Erbringung von Leistungen einer 
oder mehrerer der nach § 135e Absatz 2 Satz 2 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch maßgeblichen Leistungsgruppen. Förderfähig sind 
auch Vorhaben, an denen Hochschulkliniken beteiligt sind. 

6) Förderfähig sind Vorhaben zur Bildung integrierter Notfallstrukturen. 
auch wenn an diesen Vorhaben, Hochschulkliniken beteiligt sind. 

 

5 

 

§ 17b Anpassung Fristen für Evaluation 
Vorhaltevergütung durch Verschiebung der 
Vorhaltevergütung um ein Jahr  

Keine Anmerkungen 

6 § 37 Ermittlung Vorhaltevergütung: 

­ Anpassungen Fristen für Verschiebung 
der Einführung der Vorhaltevergütung 

­ Übergangsregelung zur 
Berücksichtigung der bis zum 
31.12.2024 nach Landesrecht 
zugewiesenen Leistungsgruppen  

­ Anpassungen Fristen für freiwillige 
Information über Vorhaltevolumina in den 
Jahren 2026 und 2027 

Aus Sicht des ZVEI sind die im Entwurf des KHAG vorgesehenen 
rechtsverbindlichen Fristverlängerungen und zeitlichen Verschiebungen 
kritisch zu bewerten. Dazu zählen unter anderem die Verschiebung der 
Vorhaltefinanzierung um ein Jahr auf 2028, verlängerte Fristen für die 
Länder zur Zuweisung der Leistungsgruppen an Krankenhäuser sowie die 
Möglichkeit für Kliniken, künftig bis zu sechs Jahre von Qualitätsvorgaben, 
beispielsweise bei der Zahl der Fachärztinnen und Fachärzte pro 
Leistungsgruppe, abzuweichen. 
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Diese Maßnahmen bieten zwar punktuell zusätzliche Flexibilität, 
verschärfen jedoch insgesamt die Unsicherheit für Krankenhäuser, Industrie 
und weitere Akteure. Befristete Regelungen und das Ausbleiben 
grundlegender Reformen lassen die notwendige Planungssicherheit 
unzureichend erscheinen. Nach Einschätzung des ZVEI wird die 
Verschiebung der Vorhaltefinanzierung weder zu einer Verbesserung der 
finanziellen Stabilität noch zu einer verlässlichen Planungsgrundlage für die 
Kliniken führen. 

7 § 38 Zuschläge Koordinierungs- und 
Vernetzungsaufgaben und spezielle Vorhaltung 
von Hochschulkliniken: 

Anpassungen Fristen aufgrund von 
Verschiebung der Einführung der 
Vorhaltevergütung 

Keine Anmerkungen 

8 § 39 Förderbeträge Pädiatrie, Geburtshilfe, Stroke 
Unit, Spezielle Traumatologie, Intensivmedizin: 

Anpassungen Fristen aufgrund von 
Verschiebung der Einführung der 
Vorhaltevergütung 

Keine Anmerkungen 

9 § 40 Spezialisierung Onkochirurgie: 

­ Anpassungen Fristen aufgrund von 
Verschiebung der Einführung der 
Vorhaltevergütung 

­ Berücksichtigung von durch den G-BA 
festgelegten niedrigeren Prozentzahlen 
und Aktualisierung der entsprechenden 
Listen  

Keine Anmerkungen 

   Art. 3: Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
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1 § 3 ­ Anpassungen Fristen aufgrund von 
Verschiebung der Einführung der 
Vorhaltevergütung - 

­ Vorhaltebudget greift erst ab 2028 (statt 
2027) 

Keine Anmerkungen 

2 § 4 ­ Anpassungen Fristen aufgrund von 
Verschiebung der Einführung der 
Vorhaltevergütung bei  

• Vereinbarung Erlösbudget 

• Fixkostendegressionsabschlag 

Keine Anmerkungen 

3 § 5 ­ Verlängerung der Zuschläge Pädiatrie und 
Geburtshilfe um ein Jahr als Folgeänderung 
aus Verschiebung der Einführung der 
Vorhaltevergütung 

­ Redaktionelle Korrektur bzgl. der Erhebung 
des Zuschlags für die Pädiatrie 

Keine Anmerkungen 

4 § 6b Ermittlung Vorhaltebudget: 

­ Anpassungen Fristen aufgrund von 
Verschiebung der Einführung der 
Vorhaltevergütung 

­ Klarstellung - Vorhaltebudget nur für auf 
der Grundlage von bundeseinheitlichen 
Bewertungsrelationen vergütete 
Krankenhausfälle 

­ Übergangsregelung für Berücksichtigung 
der bis zum 31.12.2024 nach 
Landesrecht zugewiesenen 
Leistungsgruppen  

Keine Anmerkungen 
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5 § 7 Anpassungen Fristen aufgrund von 
Verschiebung der Einführung der 
Vorhaltevergütung für Abrechnung der Entgelte 

Keine Anmerkungen 

6 § 8 ­ Anpassungen Fristen aufgrund von 
Verschiebung der Einführung der 
Vorhaltevergütung für die Berechnung der 
Entgelte 

­ Übergangsregelung für Berücksichtigung 
der bis zum 31.12.2024 nach Landesrecht 
zugewiesenen Leistungsgruppen bei 
Abrechnungsverboten  

Keine Anmerkungen 

7 § 9 ­ Erhöhung der Notfallzuschläge ab 2028 als 
Folgeänderung zur verschobenen 
Einführung der Vorhaltevergütung  

­ Redaktionelle Folgeänderungen zu 
Anpassungen zur Weiterentwicklung des 
Orientierungswerts 

Keine Anmerkungen 

8 § 10 Orientierungswert: 

Anpassung Berichtszeitraum, Klarstellung Kreis 
zur Übermittlung verpflichteter Krankenhäuser, 
Ermöglichung der Subdelegation der 
Verordnungsermächtigung zur 
Weiterentwicklung des Orientierungswerts durch 
BMG auf Statistisches Bundesamt 

Keine Anmerkungen 

9 § 21 ­ Anpassungen Fristen aufgrund von 
Verschiebung der Einführung der 
Vorhaltevergütung für die 
Datenübermittlung 

Keine Anmerkungen 
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­ Folgeänderung zur Änderung von § 135d 
Abs. 3 S. 3 SGB V (Streichung 
Übergangsregelung) 

­ Regelung zur umfassenden Nutzung von 
Daten für die zum Zwecke der Ermittlung 
des Abschlags erforderlichen Schätzung 
der Anzahl der Pflegevollkräfte oder 
ärztlichen Vollkräfte  

   Art. 4 Änderung der Krankenhaustransformationsfonds-Verordnung 

1 § 2 Red. Folgeänderung zu Änderung in § 12b KHG Aus Sicht des ZVEI sollte im KHAG eindeutig klargestellt werden, dass auch 
sektorübergreifende Versorgungseinrichtungen, integrierte Notfallstrukturen 
sowie Strukturen zur Einführung von Hybrid-DRGs förderfähig sind. Ohne 
eine solche Präzisierung kann das Ziel einer besseren Verzahnung von 
ambulanten und stationären Versorgungsangeboten nicht erreicht. 
 
Der ZVEI schlägt daher vor, §2 (1) Satz 1 wie folgt zu ergänzen 
(Änderungen sind fett und kursiv gekennzeichnet): 
 

„Ein Vorhaben ist förderfähig, wenn die Voraussetzungen eines 
Fördertatbestandes nach § 12b Absatz 1 Satz 4 des 
Krankenhausfinanzierungsgesetzes nach Maßgabe des § 3 vorliegen 
und es dem in § 1 Absatz 1 Satz 1 genannten Ziel der Transformation 
dient, unabhängig davon, ob die Förderung auch für ambulante 
Versorgungsangebote der Krankenhäuser genutzt werden. 

 

2 § 3 Red. Folgeänderung zu Änderung in § 12b KHG 
und Klarstellung  

Aus Sicht des ZVEI sollte klargestellt werden, dass Fördermittel aus dem 
Transformationsfonds analog zu § 3 für die gesamte Leistungsstruktur eines 
Krankenhauses verwendet werden können, einschließlich der Leistungen im 
Rahmen der Hybrid-DRG nach § 115f SGB V. 

3 § 4 Streichung der Regelung zur Antragsfrist 
aufgrund Änderung in § 12b KHG, weitere 

Keine Anmerkungen 
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Folgeänderungen zu Änderungen in § 12b KHG 
sowie Maßgaben des BR 

4 § 5 Streichung Regelung für Beteiligung PKV Keine Anmerkungen 

5 § 6 Streichung Regelungen für Beteiligung PKV Keine Anmerkungen 

6 § 7 ­ Änderung der Rückforderungsvorschrift von 
„kann“-Regelung zu „soll“-Regelung  

­ Streichung Regelung für Beteiligung PKV 
­ Streichung von Absatz 8, der nach 

Maßgabe BR anderweitige Verwendung 
von nicht verausgabten Fördermitteln 
ermöglichte. 

Keine Anmerkungen 

7 § 8 Ermöglichung der Aktualisierung der 
Förderrichtlinie 

Keine Anmerkungen 

   Art. 5 Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

1 § 186a Anpassung der Ausnahme von der 
Fusionskontrolle für 
Krankenhauszusammenschlüsse, die zur 
Verbesserung der Versorgung erforderlich sind 
(zuvor in § 187 Abs. 10 geregelt) 

Keine Anmerkungen 

2 und 
3 

§ 187 Redaktionelle Anpassung in § 187 Abs. 9 sowie 
redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung 
eines neuen § 186a  

Keine Anmerkungen 

   Art. 6 Änderung der Bundespflegesatzverordnung 

 § 9 Redaktionelle Folgeänderungen zu 
Anpassungen zur Weiterentwicklung des 
Orientierungswerts  

Keine Anmerkungen 

   Art. 7 Inkrafttreten 



Nr im 
Entw. 

Vor-
schrift 

Stichwort Stellungnahme 

 Erfüllung
s-
aufwand 

 Keine Anmerkungen 

 Ggf. 
weitere 
Anmerku
ngen 

 Keine Anmerkungen 

 


